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Präambel 

Die nachfolgende Erklärung beinhaltet Regelungen zur Einwilligung in die Erhebung 
und Verwendung von Gesundheitsdaten durch die NÜRNBERGER 
Krankenversicherung AG sowie durch den in Vertretung für die NÜRNBERGER 
Krankenversicherung AG tätigen Assekuradeur JHC Service GmbH – nachfolgend 
insgesamt NÜRNBERGER genannt - sowie die Schweigepflichtentbindung. 

 

Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungs-
erklärung 

Die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes, des 
Bundesdatenschutzgesetzes sowie anderer Datenschutz- 
vorschriften enthalten keine ausreichenden Rechtsgrund- 
lagen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
Gesundheitsdaten durch Versicherungen. Um Ihre Gesund- 
heitsdaten für diesen Antrag und den Vertrag erheben und 
verwenden zu dürfen, benötigen die NÜRNBERGER Kranken- 
versicherung AG sowie der in Vertretung für die 
NÜRNBERGER Krankenversicherung AG tätige 
Assekuradeur JHC Service GmbH – nachfolgend insgesamt 
NÜRNBERGER genannt – daher Ihre 
datenschutzrechtliche(n) Einwilligung(en). Darüber hinaus 
benötigt die NÜRNBERGER Ihre Schweigepflicht- 
entbindungen, um Ihre Gesundheitsdaten bei schweige- 
pflichtigen Stellen, wie z. B. Ärzten, erheben zu dürfen. 
Als Unternehmen der Krankenversicherung benötigt die 
NÜRNBERGER Ihre Schweigepflichtentbindung ferner, 
um Ihre Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 Straf- 
gesetzbuch geschützte Daten, wie z. B. die Tatsache, dass 
ein Vertrag mit Ihnen besteht, an andere Stellen, z. B. Ihren 
betreuenden Vermittler zur Antrags- und 
Leistungsbearbeitung, unsere IT-Dienstleister und 
Rückversicherer, weiterleiten zu dürfen. 

Es steht Ihnen frei, die datenschutzrechtliche(n) 
Einwilligung(en) und Schweigepflichtentbindung(en) nicht 
abzugeben oder jederzeit später mit Wirkung für die Zukunft 
unter der angegebenen Adresse zu widerrufen. Wir weisen 
jedoch darauf hin, dass ohne die datenschutzrechtliche(n) 
Einwilligung(en) und Schweigepflichtentbindung(en) der Ab- 
schluss oder die Durchführung des Versicherungsvertrages in 
der Regel nicht möglich sein wird. 

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesund- 
heitsdaten und sonstiger nach § 203 StGB geschützter Daten 
• durch die NÜRNBERGER selbst (unter 1.), 
• im Zusammenhang mit der Abfrage bei Dritten (unter 

4.), 
• bei der Weitergabe an Stellen außerhalb der 

NÜRNBERGER (unter 2.) und 

• wenn der Vertrag nicht zustande kommt (unter 3.). 

Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich ver- 
tretenen Personen wie Ihre Kinder, soweit diese die Tragweite 
dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigenen 
Erklärungen abgeben können. 

1. Verarbeitung der von Ihnen mitgeteilten Gesundheits- 
daten durch die NÜRNBERGER 

 

 

2. Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und weiterer nach § 
203 StGB geschützter Daten an Stellen außerhalb der 
NÜRNBERGER 

Die NÜRNBERGER verpflichtet die nachfolgenden Stellen 
vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften über den 
Datenschutz und die Datensicherheit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich willige ein, dass die NÜRNBERGER die von mir in 
diesem Antrag und künftig mitgeteilten  Gesundheitsdaten 
verarbeitet, soweit dies zur Antragsprüfung sowie zur Be- 
gründung, Durchführung oder Beendigung dieses Ver- 
sicherungsvertrags erforderlichist. 

Ich willige ein, dass die NÜRNBERGER meine Gesundheits- 
daten an medizinische Gutachter übermittelt, soweit dies im 
Rahmen der Risikoprüfung oder der Prüfung der Leistungs- 
pflicht erforderlich ist und meine Gesundheitsdaten dort 
zweckentsprechend verwendet und die Ergebnisse an die 
NÜRNBERGER zurück übermittelt werden. Im Hinblick auf 
meine Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB 
geschützte Daten entbinde ich die für die NÜRNBERGER 
tätigen Personen und die Gutachter von ihrer Schweige- 
pflicht. 

http://www.nuernberger.de/
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2.1 Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen 

(Unternehmen oder Personen) 

Die NÜRNBERGER führt bestimmte Aufgaben, wie zum 
Beispiel die Risikoprüfung, die Leistungsfallbearbeitung oder 
die telefonische Kundenbetreuung, bei denen es zu einer 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Gesundheits- 
daten kommen kann, nicht selbst durch, sondern überträgt 
die Erledigung einer anderen Gesellschaft der NÜRNBERGER 
oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach § 203 
StGB geschützten Daten weitergegeben, benötigt die 
NÜRNBERGER Ihre Schweigepflichtentbindung für sich und 
soweit erforderlich für die anderen Stellen. 

Die NÜRNBERGER führt eine fortlaufend aktualisierte Liste 
über die Stellen und Kategorien von Stellen, die verein- 
barungsgemäß Gesundheitsdaten für die NÜRNBERGER 
erheben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe der über- 
tragenen Aufgaben. Die zurzeit gültige Liste ist als Anlage 
der Einwilligungserklärung angefügt. Eine aktuelle Liste kann 
auch im Internet unter www.nuernberger.de/datenschutz 
eingesehen oder bei NÜRNBERGER, 90334 Nürnberg, Tele- 
fon 0911 531-5, info@nuernberger.de angefordert werden. 
Für die Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an und die Ver- 
wendung durch die in der Liste genannten Stellen benötigt 
die NÜRNBERGER Ihre Einwilligung. 

Haben Rückversicherungen die Absicherung des Risikos 
übernommen, können sie kontrollieren, ob die NÜRNBERGER 
das Risiko bzw. einen Leistungsfall richtig eingeschätzt hat. 

Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Ver- 
träge und Anträge im erforderlichen Umfang an Rückver- 
sicherungen weitergegeben, damit diese überprüfen können, 
ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen 
können. Zur Abrechnung von Prämienzahlungen und 
Leistungsfällen können Daten über Ihre bestehenden Ver- 
träge an Rückversicherungen weitergegeben werden. 

Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst 
anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch 
personenbezogene Gesundheitsangaben verwendet. 

Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückver- 
sicherungen nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet. 
Über die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an Rückver- 
sicherungen werden Sie durch die NÜRNBERGER unter- 
richtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Datenweitergabe an Rückversicherungen 

Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann die 
NÜRNBERGER Rückversicherungen einschalten, die das 
Risiko ganz oder teilweise übernehmen. In einigen Fällen 
bedienen sich die Rückversicherungen dafür weiterer Rück- 
versicherungen, denen sie ebenfalls Ihre Daten übergeben. 
Damit sich die Rückversicherung ein eigenes Bild über das 
Risiko oder den Versicherungsfall machen kann, ist es mög- 
lich, dass die NÜRNBERGER Ihren Versicherungsantrag oder 
Leistungsantrag der Rückversicherung vorlegt. Das ist ins- 
besondere dann der Fall, wenn die Versicherungssumme be- 
sonders hoch ist oder es sich um ein schwierig einzustufendes 
Risiko handelt. 

Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung die 
NÜRNBERGER aufgrund ihrer besonderen Sachkunde bei der 
Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von 
Verfahrensabläufen unterstützt. 

2.3 Datenweitergabe an selbstständige Vermittler 

Die Nürnberger Krankenversicherung AG sowie der in 
Vertretung tätige Assekuradeur JHC Service GmbH geben 
grundsätzlich keine Angaben zu Ihrer Gesundheit an 
weitere selbstständige Vermittler. Es kann aber in den 
folgenden Fällen dazu kommen, dass Daten, die 
Rückschlüsse auf Ihre Gesundheit zulassen oder gemäß § 203 
StGB geschützte Informationen über Ihren Vertrag Ver- 
sicherungsvermittlern zur Kenntnis gegeben werden. 

Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforder-
lich ist, kann der Sie betreuende Vermittler Informationen 
darüber erhalten, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen 
(z. B. Annahme mit Risikozuschlag, Ausschlüsse bestimmter 
Risiken) Ihr Vertrag angenommen werden kann. 

Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass 
und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen wurde. 
Dabei erfährt er auch, ob Risikozuschläge oder Ausschlüsse 
bestimmter Risiken vereinbart wurden. 

Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf 
einen anderen Vermittler kann es zur Übermittlung der Ver- 
tragsdaten mit den Informationen über bestehende Risiko- 
zuschläge und Ausschlüsse bestimmter Risiken an den neuen 
Vermittler kommen. Sie werden bei einem Wechsel des Sie 
betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler vor der 
Weitergabe von Gesundheitsdaten informiert sowie auf Ihre 
Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen. 

Ich willige ein, dass die NÜRNBERGER meine Gesundheits- 
daten an die in der oben erwähnten Liste genannten Stellen 
übermittelt und dass die Gesundheitsdaten dort für die 
angeführten Zwecke im gleichen Umfang erhoben, ver- 
arbeitet und genutzt werden, wie die NÜRNBERGER dies 
tun dürfte. Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter 
der Unternehmen der NÜRNBERGER und sonstiger Stellen 
im Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten 
und anderer nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer 
Schweigepflicht. 

Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten – soweit er- 
forderlich – an Rückversicherungen übermittelt und dort   
zu den genannten Zwecken verwendet werden. Soweit 
erforderlich, entbinde ich die für die NÜRNBERGER tätigen 
Personen im Hinblick auf  die  Gesundheitsdaten und 
weiteren nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer 
Schweigepflicht. 

http://www.nuernberger.de/
http://www.nuernberger.de/datenschutz
mailto:info@nuernberger.de
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3. Speicherung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten 
wenn der Vertrag nicht zustande kommt 

Kommt der Vertrag mit Ihnen nicht zustande, speichert die 
NÜRNBERGER Ihre im Rahmen der Risikoprüfung erhobenen 
Gesundheitsdaten für den Fall, dass Sie erneut Versicherungs- 
schutz beantragen. Ihre Daten werden bei der NÜRNBERGER 
bis zum Ende des dritten Kalenderjahres nach dem Jahr der 
Antragstellung gespeichert. 

4. Abfrage bei Auskunfteien 

Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken, der Prüfung 
der Leistungspflicht und der Vertragsverwaltung können auch 
Daten zur Bonität oder aus Scoringverfahren erforderlich sein. 
Die NÜRNBERGER benötigt hierzu ihre Einwilligungs- und 
Schweigepflichtentbindungserklärung. Sie können Ihre Ein- 
willigung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

 

 
 
 

Ich willige ein, dass die NÜRNBERGER meine Gesundheits- 
daten und sonstigen nach § 203 StGB geschützten Daten 
in den oben genannten Fällen – soweit erforderlich – an  
den für mich zuständigen selbstständigen Versicherungs- 
vermittler übermittelt und diese dort erhoben, gespeichert 
und zu Beratungszwecken genutzt werden dürfen. 

Ich willige ein, dass die NÜRNBERGER meine Gesundheits- 
daten – wenn der Vertrag nicht zustande kommt – für einen 
Zeitraum von 3 Jahren ab dem Ende des Kalenderjahres der 
Antragstellung zu den oben genannten Zwecken speichert 
und nutzt. 

Ich willige ein, dass die NÜRNBERGER bei Vertrags- 
abschluss, im Rahmen der Vertragsabwicklung sowie bei 
Zahlungsverzug Informationen über mein allgemeines 
Zahlungsverhalten von einer Auskunftei (z. B. Bürgel, 
Infoscore, Creditreform) einholt und nutzt. 

Ebenso willige ich ein, dass zum gleichen Zweck von der 
INFORMA oder ggf.  weiteren  vergleichbaren  Unter- 
nehmen eine in einem Scorewert zusammengefasste 
Einschätzung meiner Zahlungsfähigkeit, die auf der Grund- 
lage mathematisch-statistischer Verfahren (beruhend auf 
Erfahrungswerten) erzeugt wird, eingeholt und genutzt wird. 
Insoweit entbinde ich die für die NÜRNBERGER tätigen 
Personen von ihrer Schweigepflicht. 

http://www.nuernberger.de/
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Gesonderte Belehrung nach § 19 Abs. 5 VVG 
Anzeigepflicht 
X881_202203 

 

 

Mir ist bekannt, dass bis zur Abgabe meiner Vertrags- 
erklärung alle mir bekannten gefahrerheblichen Umstände, 
nach denen in Textform gefragt ist, wahrheitsgemäß und 
vollständig anzugeben sind. Sollte ich nach meiner Ver- 
tragserklärung, aber vor Vertragsannahme, in Textform nach 
gefahrerheblichen Umständen gefragt werden, bin ich 
insoweit zur Anzeige verpflichtet. Ich weiß, dass die Gesell- 
schaft bei unzutreffenden oder unvollständigen Angaben 
unter Umständen je nach Verschuldensgrad vom Vertrag 
zurücktreten, ihn anfechten, kündigen oder ändern und ggf. 
Leistungen (auch für bereits eingetretene Versicherungs- 
fälle) verweigern kann. 

 

Mir ist bekannt, dass die nachfolgende Belehrung für 
alle hier beantragten Versicherungen und Zusatzver- 
sicherungen der Krankenversicherung gilt. 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine 
vorvertragIiche Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletze ich die vorvertragliche Anzeigepflicht, kann die 
Gesellschaft vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn 
ich nachweise, dass weder Vorsatz noch grobe Fahr- 
lässigkeit vorliegt. 

Habe ich die Anzeigepflicht grob fahrlässig verletzt, kann 
die Gesellschaft dann nicht zurücktreten, wenn sie den 
Vertrag bei Kenntnis der Umstände zu anderen Be- 
dingungen geschlossen hätte. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Erklärt die Gesellschaft den Rücktritt nach Eintritt des 
Versicherungsfalls, bleibt sie dennoch zur Leistung ver- 
pflichtet, wenn ich nachweise, dass der nicht oder nicht 
richtig angegebene Umstand 

• weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver- 
sicherungsfalls 

• noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht 

ursächlich war. Die Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn ich 
die Anzeigepflicht arglistig verletzt habe. 

Bei einem Rücktritt steht der Gesellschaft der Teil des Bei- 
trags zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- 
erklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

2. Kündigung 

Kann die Gesellschaft nicht vom Vertrag zurücktreten, weil ich 
die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig 
oder schuldlos verletzt habe, kann die Gesell- schaft den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. Die Kündigung hat zur Folge, dass der Vertrag für 
die Zukunft beendet wird. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn die 
Gesellschaft den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an- 
gezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätte. 

Das Kündigungsrecht ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn es 
sich um eine Krankheitskostenversicherung im Sinne des § 
193 Abs. 3 VVG handelt. Zu einer derartigen Krank- 
heitskostenversicherung zählen alle Tarife, die mindestens 
eine Kostenerstattung für ambulante oder stationäre 
Heilbehandlung beinhalten, sofern diese nicht den Ver- 
sicherungsschutz einer gesetzlichen Krankenversicherung 
ergänzen. 

3. Vertragsänderung 

Kann die Gesellschaft nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil sie den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an- 
gezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen der Gesellschaft Vertrags- 
bestandteil. 

Habe ich die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die 
anderen Bedingungen auf Verlangen der Gesellschaft 
rückwirkend Vertragsbestandteil. 

Habe ich die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, steht der 
Gesellschaft kein Recht zur Vertragsänderung zu. 

Die Vertragsänderung kann (auch für bereits eingetretene 
Versicherungsfälle) zum Ausschluss des Versicherungs- 
schutzes und damit der Leistungspflicht führen. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr 
als 10 % oder schließt die Gesellschaft die Gefahr- 
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann ich 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. 

Auf dieses Recht werde ich in einer gesonderten Mit- 
teilung hingewiesen. 

http://www.nuernberger.de/
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Hinweis: Bitte prüfen Sie die Angaben und Erklärungen, die 
Sie oder der Vermittler für Sie in diesen Antrag oder in 
andere Schriftstücke geschrieben haben, auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit. 

6. Stellvertretung durch eine andere Person 

Lasse ich mich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere 
Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeige- pflicht, des 
Rücktritts, der Kündigung, der Vertrags- änderung und der 
Ausschlussfrist für die Ausübung der Rechte der Gesellschaft, 
die Kenntnis und Arglist meines Stellvertreters als auch 
meine eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. 

Ich kann mich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vor- 
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur be- 
rufen, wenn weder meinem Stellvertreter noch mir Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt 

4. 

Wenn ich den Versicherungsschutz nach dem Krankenver- 
sicherungs-Basistarif (§ 152 VAG) habe, prüft die Gesell- 
schaft die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht nur, 
soweit sie für die Zwecke des Risikoausgleichs nach 
§ 154 des VAG oder für spätere Tarifwechsel erforderlich ist. 

5. Ausübung der Rechte der Gesellschaft 

Die Gesellschaft kann ihre Rechte zum Rücktritt, zur 
Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem die Gesellschaft von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihr geltend 
gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Bei der Aus- 
übung dieser Rechte sind die Umstände anzugeben, auf die 
sich die Erklärung stützt. Zur Begründung kann die Ge- 
sellschaft nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für 
diese die eben genannte Frist nicht verstrichen ist. 

Die Gesellschaft kann sich auf die Rechte zum Rücktritt, zur 
Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn 
sie den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertrags- 
änderung erlöschen mit Ablauf von 3 Jahren nach Ver- 
tragsabschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor 
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt 10 Jahre, 
wenn ich die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arg- listig verletzt 
habe. 

http://www.nuernberger.de/
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Wichtige Erklärungen für den Antragsteller und die zu versichernden Person(en) bzw. der/des 
gesetzlichen Vertreter(s) 

1. Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie 

• den Versicherungsschein, 

• die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, 

• diese Belehrung 

• das Produktinformationsblatt 

•  und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten 
Informationen 

jeweils in Textform erhalten haben. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Ab- 
sendung des Widerrufs. 

Der Widerruf ist an folgende Adresse zu richten: 
 
JHC Service GmbH 
Konrad-Adenauer-Ufer 39 
50668 Köln 
Deutschland 
E-Mail: antrag@medassure.de 
Telefon: +49 (0)221 390 99 55-50 
Telefax: +49 (0)221 390 99 55-89 

2. Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungs- 
schutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zu-  
gang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrags, wenn Sie 
zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem 
Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil  des Beitrags, der 
auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir 
in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen 
Betrag, den Sie nach folgender Formel errechnen können: 
Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden 
hat, multipliziert mit 1/30 des Monatsbeitrags. Die Er- 
stattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, 
spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt 
der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufs- 
frist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene 
Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen 
(z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 VVG wirksam aus- 
geübt, sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag 
zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zu- 
sammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu 
dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung 
des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer 
Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer be- 
trifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt 
werden 

3. Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt 
haben. 

.

http://www.nuernberger.de/
mailto:antrag@medassure.de
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Wichtige Hinweise zum Antrag 

 
1. Versicherungsdauer 

 

Der Krankenversicherungsvertrag wird für die Dauer von 

12, 24, 36, 48 oder 60 Monaten geschlossen. Es fällt 

lediglich eine Einmalprämie an. 

 

2. Versicherungsbedingungen 
 

Die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Ver- 

sicherungsbedingungen einschließlich der Tarife mit Tarifbe- 

dingungen wurden mit dem Antragsformular ausgehändigt 

oder werden bei der Unterbreitung eines Angebots aus- 

gehändigt. 

 
3. Geltendes Recht 

 

Der beantragte Vertrag unterliegt dem deutschen Recht. 

 

4. Unerwünschtes Ersatzgeschäft 
 

Die Aufgabe einer bestehenden Versicherung zum Zwecke 

des Abschlusses einer neuen Versicherung bei demselben 

oder einem anderen Unternehmen ist für den Versicherungs- 

nehmer im Allgemeinen unzweckmäßig und für beide Unter- 

nehmen unerwünscht. 

 

5. Zuständige Aufsichtsbehörde 
 

Bitte richten Sie bei Unstimmigkeiten Ihre Beschwerden vor- 

rangig an uns oder an den uns vertretenden Assekuradeur, 

die: 

 

JHC Service GmbH 

Konrad-Adenauer-Ufer 39 

50668 Köln 

Deutschland 

E-Mail: antrag@medassure.de 

Telefon: +49 (0)221 390 99 55-50 

Telefax: +49 (0)221 390 99 55-89 

 

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich an die zu- 

ständige Aufsichtsbehörde zu wenden: 

 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  

Postfach 12 53 

53002 Bonn 

 

 

 

 

6. Versicherungsombudsmann 
 

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungs- 

ombudsmann e. V. Sie können damit das kostenlose, außer- 

gerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. 

Den Ombudsmann für die Private Krankenversicherung er- 

reichen Sie per 

Telefon 0800 2 55 04 44* 

Fax 030 20458931 
* kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen 

 

Post: 

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung 

Postfach 06 02 22 

10052 Berlin 

www.pkv-ombudsmann.de 
 
7. Entgelt für die Versicherungsvermittlung 

 
Für die Vermittlung eines Versicherungsvertrags erhält Ihr 
Vermittler von der NÜRNBERGER in der Regel eine Provision 
und/oder Courtage bei Abschluss und während der 
Vertragslaufzeit. 
Bei Zuzahlungen während der Vertragslaufzeit können erneut 
Provisionen und/oder Courtagen für Ihren Vermittler bzw. 
Makler anfallen. 
 
8. Versicherungsombudsmann 

 
Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungs- 
ombudsmann e. V. Sie können damit das kostenlose, außer- 
gerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. 
Den Ombudsmann für die Private Krankenversicherung er- 
reichen Sie per 
Telefon 0800 2 55 04 44* 
Fax 030 20458931 
* kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen 
Post: 
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung Postfach 
06 02 22 
10052 Berlin 
www.pkv-ombudsmann.de 
 
9. Entgelt für die Versicherungsvermittlung 

 
Für die Vermittlung eines Versicherungsvertrags erhält Ihr 
Vermittler von der NÜRNBERGER in der Regel eine Provision 
und/oder Courtage bei Abschluss und während der 
Vertragslaufzeit. 
Bei Zuzahlungen während der Vertragslaufzeit können erneut 
Provisionen und/oder Courtagen für Ihren Vermittler bzw. 
Makler anfallen. 
 

 

http://www.nuernberger.de/
http://www.pkv-ombudsmann.de/
http://www.pkv-ombudsmann.de/

